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Justitia ist weiblich - Elisabeth Selbert

er kenntsie nicht, die Frau mit

den verbundenen Augen, der
Waage in der linken, dem

Schwert in der rechten Hand. Die Perso-
nifikation der Gerechtigkeit — und eben
weiblich. Doch wem fallen schon viele
berühmteJuristinnen ein?
„Männer und Frauen sind gleichbe-

rechtigt“ — für diesen kurzen Abs. 2 von
Art. 3 des Bonner Grundgesetzes (GG)

ist Elisabeth Selbert verantwortlich. Als
eine der vier Mütter des Grundgesetzes
hatsie sich maßgeblichfür diesen schlich-
ten und doch so wichtigen Satz einge-
setzt und das Grundgesetz entscheidend
mit geprägt. Ein bemerkenswertes Le-

ben führte Elisabeth Selbert, die am 22.
Septemberdesletzten Jahres ihren 100.
Geburtstag gefeiert hätte.
Als Elisabeth Rohde 1896 ‚geboren

wurde, bastelte der Reichsgesetzgeber
gerade an einem rein patriarchalischen
Bürgerlichen Gesetzbuch.

1918 rief Philipp Scheidemann die
Republik aus und verkündete das allge-
meine Wahlrecht, das:nun erstmals auch
das Frauenwahlrechtbeinhaltete. Elisa-
beth Rohdetritt der SPD bei und wird
politisch aktiv. 1920 heiratet sie den
ebenfalls politisch aktiven Adam Selbert
und bekommt zwei Söhne. Ihre politi-
sche Arbeit gibt sie dennochnichtauf.

Durchihrenpolitischen Einsatz wächst
bei Elisabeth Selbert das Interesse an
staats- und verfassungsrechtlichen Fra-
gen. Sie glaubt, daß gewisse Kenntnisse
im Staats- und Verwaltungsrechtfür sie
mittlerweile unentbehrlich sind. Blisa-
beth Selbert erhofft sich von dem Studi-

. um aber auch, später als Rechtsanwältin
eventuell ihre Familie ernähren zu kön-
nen. Undessollte sich zeigen, daß diese
Vorstellung richtig war. Gemeinsam mit
ihrem Mannfaßt sie den Entschluß, Jura
zu studieren. Zur der Zeit war dies
sicherlich eine sehr mutige und emanzi-
pierte Entscheidung.
Mit 30 Jahren legt Elisabeth Selbert

als Externe das Abitur ab. 1926 beginnt
sie ihr Jurastudium, erst zwei Semester
in Marburg, dann fünf Semester in
Göttingen. An der Universität Göttingen
ist sie eine von fünf Frauen, die unter
350 männlichen Kommilitonen Jura stu-
dieren. Ein Marburger Professor, bei

dem sie Gerichtsmedizin hört, ließ sie

gelegentlich durch Kommilitonenbitten,
der nächsten Vorlesung fernzubleiben.

Er wolle über Sexualdelikte sprechen.
Nach dem ersten Staatsexamenschreibt
sie ihre Dissertation zum Thema „Ehe-

zerrüttung als Scheidungsgrund“. Darin
setzt sie sich damals schon für die
Abschaffung des Verschuldensprinzips
im Scheidungsrecht ein. Doch finden
ihre Ideen erst Jahrzehnte später in der
Reform des Ehe- und Familienrechts
von 1957 und 1977 ihren Niederschlag.
Nach der Refrendariatszeit beantragt

sie im Dezember 1934 die Zulassungals
Rechtsanwältin, obwohl die Nazis im

gleichen Jahr bereits die Anordnung
erlassen hatten, Frauen den Zugang zum
Anwaltsberuf ab dem 15. Januar 1935 zu
verbieten. Sie ist die letzte Frau, die

während des Naziregimes als Anwältin
zugelassen wird und kann dadurch die
kommendenelf Jahre ihre Familie er-
nähren. Obwohl ihr Mann unter Gesta-
po-Aufsicht steht und sie von der Gesta-
po überwacht werden, hält Elisabeth
Selbert weiterhin Kontakt zu ihren Par-
teifreundInnen. 1946 wird sie in die
verfassungsgebende Versammlung nach

Wiesbaden entsandt und im Dezember
des gleichen Jahres als Kandidatin der
SPD in den hessischen Landtag gewählt.

Nach dem Krieg...

Auf Vorschlag des niedersächsischen
Landtags wird sie Mitglied des Parla-
mentarischen Rats, der am 1. September

1948 das erste Mal zusammentritt. Ne-
ben Elisabeth Selbert gehörten dem
Parlamentarischen Rat noch 64 Mitglie-
der an — darunter nur drei Frauen.

Beider Erarbeitung und den Beratun-
gen über das Grundgesetz versucht Eli-
sabeth Selbert, die Gleichstellung von
Frauen und Männern festzuschreiben.
Ihre Vorstellung. von der Pflicht zur
geschlechtlichen Gleichstellung vor dem
Gesetz rührt nicht zuletzt aus der vonihr
in den Kriegsjahren: gemachten Erfah-
rung, daß Frauen durch ihre Einbezie-

hungin die Kriegsproduktion im Berufs-
leben praktisch gleichwertig waren.

Allerdings schlug ihr erheblicher Wi-
derstand entgegen, mit dem sie nicht

gerechnet hatte: Selbst die anderen drei
Mütter des Grundgesetzes, Friederike
Nadig (SPD), Helene Wessel (Zentrum)

und Helene Weber (CDU), teilten an-

fangs nicht Elisabeth Selberts Vorstel-
lungen. Elisabeth Selbert fordert eine
bindende verfassungsrechtliche Veran-

kerungder Gleichberechtigung.Sie will

dem Gesetzgeber einen „imperativen
Auftrag“ geben: ein echtes Grundrecht
und keine butterweiche Deklaration wie

sie in der Weimarer Verfassung stand.

Es wurde ein harter Kampf. Die CDU
schlug als Art. 3 Abs. 2 GG vor:
„Gleiches muß gleich, Ungleiches kann

verschieden behandelt werden.“ Am
5. Oktober 1948 im Ausschuß für Grund-
satzfragen und am 3. Dezember 1948 im
Hauptausschuß wird Elisabeth Selberts
Formulierung abgelehnt.

Dochsie läßt nicht locker, reist durch

die Republik und wirbt für ihre einfache,

aber prägnante Formulierung. Ihr Ein-
satz sollte sich auszahlen: Waschkörbe-
weise trudeln Protestbriefe aus ganz
Deutschland in Bonnein. Der Parlamen-
tarische Rat hat unter diesem öffentli-
chen Druck fast keine Wahl mehr und
nimmt am 18. Januar 1949 Elisabeth
Selberts Formulierung an. Als „Stern-

stunde ihres Lebens‘ bezeichnete sie
diesen Moment.
Auch knapp 50 Jahre nach Entstehung

des Grundgesetzesist die Gleichberechti-
gung noch längst nicht verwirklicht. In
einem Gespräch 1981 riet Elisabeth

‘ Selbert jungen Kolleginnen, sich mög-

:lichst schnell eine eigene wirtschaftliche
Existenz aufzubauen. Insbesondere in
Zeiten der wirtschaftlichen Rezession
sei gerade im Arbeits- und Sozialrecht
die Benachteiligung der Frauen weiter-
hin sehr groß. Daß Frauen zu wenig
öffentliche Ämter bekleiden und zu we-
nig in den Parlamenten mitmischen,
wertet sie als schlichten Verfassungs-

bruch.
Im Alter von 90 Jahren ist Elisabeth

Selbert am 9. Juni 1986 gestorben.
Tanja Mindermann hat Jura studiert
undlebt in Köln.
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